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Überholen darf man nur dann,
wenn man weiß, dass der Über-
holvorgang nicht länger als 45
Sekunden dauert und die Über-
holgeschwindigkeit nicht weni-
ger als zehn Stundenkilometer
beträgt.

Das hat das Oberlandesgericht in
Hamm entschieden (Az 4 Ss OWi
629/08). Das Urteil kam deshalb
zustande, weil ein LkW-Fahrer gegen
ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro
geklagt hatte. Die Polizei sprach diese
Strafe aus, weil der Fahrer über meh-
rere Kilometer hinweg zu überholen
versuchte, aber nicht an seinem
Kollegen vorbei kam. Seine
Begründung: Die StVO definiere nicht
ausreichend, was unter „wesentlich
höhrer Geschwindigkeit“ zu verstehen
sei.

OLG Hamm schreitet ein: Überholen darf nicht länger als 45 Sekunden dauern

Endlich: Aus für „Elefantenrennen“

Einigkeit Europa? Sicher nicht.
Das fängt schon im Kleinen an.
Kassiert man in Deutschland ab
einer Geschwindigkeitsübertre-
tung von 20 km/h bis 35 Euro,
fängt es in Italien erst  mit 155
Euro an.

Wer in Österreich über 50 km/h zu
schnell fährt, kann bis zu 2180 Euro
Strafe bezahlen. Die niedrigste
Summe in Deutschland liegt bei 240
Euro.

Handy am Steuer kostet in Dänemark
70 Euro, in Polen und Kroatien ab 40
Euro, in Spanien ab 90 Euro und in
Italien minstens 155 Euro. Günstig
telefonieren kann man in seinem Auto
in Österreich. Die Alpenländler neh-
men pauschal 50 Euro.

Falschparker werden in der

Bundesrepublik mit 10 bis 70 Euro zur
Kasse gebeten. In den Niederlanden
möchte man mindestens 50 Euro, in
Polen wenigstens 20 Euro fürs
Falschparken abkassieren. In Däne-
mark zahlt man pauschal 70 Euro.

Alkohol am Steuer? Unsere italieni-
schen Freunde zahlen hier minde-
stens 540 Euro. In Slowenien ist man
erst ab 180 Euro dabei. In
Deutschland sind es 500 Euro und in
Tschechien sogar 900 Euro. Die
Dänen haben in Sachen Alkohol eine
ganz besondere Art der Berechnung.
Hier wird ein Nettomonatsverdienst
als Strafe angesetzt, wenn man alko-
holisiert am Steuer erwischt wird.

Ähnliche Strafen wie für Alkohol wer-
den oft auch verhängt, wenn man
unter Drogeneinfluss am Steuer
erwischt wird.

Jeder kassiert für Verkehrssünden unterschiedlich

Europa-Durcheinander
Thema „Punkte“
Hat der Inhaber einer Fahrer-
laubnis einen Punktestand er-
reicht, der nach §4 Abs. 3 Satz 1
Nr. 3 StVG die mangelnde Eig-
nung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen zur Folge hat, ist
eine danach eintretende Tilgung
von Punkten im Verkehrszentral-
register für die Rechtmäßigkeit
der Fahrerlaubnisentziehung oh-
ne Bedeutung.

Achtung, Fehlerteufel !
Auf Grund eines Übermittlungs-
fehlers wurde in unserer Inter-
net-Ausgabe der Fahrlehrpost
01-09 ein Entwurf hochgestellt.
Die Seiten 4 + 5 haben wir des-
halb aktualisiert.
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Ein erstes Machtwort gegen „Elefenatenrennen“ auf Autobahnen hat das Oberlandesgericht
in Hamm gesprochen.                                                               Foto: (C) Hartmut910 / pixelio.de



Interessenverband Deutscher Fahrlehrer e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer aus allen

Bundesländern
Stadtberg 32

89312 Günzburg
Tel. 08221-250 773
E-Mail:  info@idfl.de

website: www.idfl.de oder
www.fahrlehrerweiterbildung.de

Vorsitzender: Robert Klein
Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Interessenverband Deutscher Fahrlehrer Süd e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer von

Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz
Thüringen, Saarland, Sachsen und Nordrhein-Westfalen

Illerblick 6
89165 Dietenheim-Recklisweiler

Geschäftsstellen
Bayern:

Herr Kahn,  Tel.  08221- 250 773

Baden-Württemberg:
Herr Rauscher,  Tel.  0172-6202715 *)

Hessen:
Herr Kluge, Tel. 06154-2829

Saarland:
Herr Auffenberg, Tel. 0172-6788499 *)

Rheinland-Pfalz:
Herr Janisch, Tel. 0163-2949777 *)

E-Mail:  info@idfl.de
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzende: Susanne Bahr, Robert Klein, Philipp Stehle

Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Interessenverband Deutscher Fahrlehrer Nord e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer von

Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen

Uhlenhorst 66 c
21435 Stelle

Telefon: 0417-41210
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: Günter Fieger

Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Verband Freier Deutscher Fahrlehrer e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer aus allen

Bundesländern
Kieler Chaussee 20

24214 Gettorf / b. Kiel
Telefon: 04346 – 74 07
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: Heinz Bendschneider
Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Verband freier Fahrlehrer Weimar/Thüringen e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer aus Thüringen

Erfurter Str. 19
99423 Weimar

Telefon: 03643- 51 99 99
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: S. Köhler

Mitgliedsbeitrag: 5 Euro monatlich

Fahrschulbund Bayerwald
vertritt Interessen der Fahrlehrer aus Bayern

Bachstr. 52
93466 Chamerau

Telefon: 09944 - 30 66 55
website: www.idfl.de oder

www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: Hubert Anderl

Mitgliedsbeitrag: 8,33 Euro monatlich

Mitglieder Bundesarbeitsgemeinschaft
Interessenverbände Deutscher Fahrlehrer

*) Hinweis: Es entstehen Ihnen durch die Anwahl von Mobilfunknummern lediglich
die für Ihr Netz definierten Verbindungskosten. Für eine exakte Auskunft fragen Sie
bitte Ihren Telefonanbieter.

Mitglied werden:

www.idfl.de
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